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THEMENPAPIER zu Kuwait

Zusammenfassung: Die Innenpolitik Kuwaits wird von den Themen Reform und Nachfolge 
des gegenwärtigen Emirs beherrscht. Die Außenbeziehungen zu den Nachbarländern verbessern 
sich trotz anhaltender Spannungen in der Frage der Grenze zum Irak allmählich. In diesem 
Themenpapier wird ausführlich auf die politische, wirtschaftliche und Menschenrechtslage in 
Kuwait eingegangen, und es werden die Schlüsselthemen benannt, die während des Besuchs der 
Delegation erörtert werden sollten: die Frauen und das politische Leben, die Menschenrechte, 
die Medienreform, die Zulassung von Parteien und die Aussichten auf eine Diversifizierung der 
Wirtschaft.
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Dieses Themenpapier wurde von der Delegation des Europäischen Parlaments für die 
Beziehungen zu den Golfstaaten, einschließlich Jemen in Auftrag gegeben.

Dieser Beitrag wird in folgenden Sprachen veröffentlicht: Englisch 

Verfasser: Dr. Stefan KRAUSS
ATR 09K033
Tel.: 3 2256
skrauss@europarl.eu.int

Redaktionsschluss: Oktober 2005

Kopien können per E-Mail unter folgender Adresse angefordert werden: ccalvo@europarl.eu.int

Brüssel, Europäisches Parlament, Oktober 2005

Bei den in diesem Beitrag zum Ausdruck gebrachten Meinungen handelt es sich ausschließlich 
um diejenigen des Verfassers; sie spiegeln nicht notwendigerweise die offizielle Position des 
Europäischen Parlaments wider.
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Politische Lage

1. Innenpolitik
Der Emir, Scheich Jaber al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, der 1926 geboren wurde und den Thron 
im Jahre 1977 bestieg, hat nur zögernd in die Teilung seiner Macht eingewilligt. 1986 löste er 
die Nationalversammlung auf und setzte sie erst 1992 nach dem Golfkrieg unter dem Druck der 
westlichen Mächte wieder ein, um sie 1999 erneut aufzulösen, als sich in den Beziehungen 
zwischen der Regierung und dem Parlament Spannungen aufgebaut hatten. Die irakische 
Invasion Kuwaits fügte dem Ansehen des Emirs und der Herrscherfamilie in der Öffentlichkeit 
schweren Schaden zu; ihnen wurde mangelnde Voraussicht zum Vorwurf gemacht.

Der Kronprinz, Scheich Saad al-Abdullah al-Salem al-Sabah, fünf Jahre jünger als der Emir, 
aber ebenfalls in schlechtem gesundheitlichen Zustand, trat 2003 als Premierminister zurück. 
Spekulationen zufolge wird er in Kürze auch auf den Titel des Kronprinzen verzichten. 
Traditionell besteht Einvernehmen, in der Führung des Landes jeweils zwischen den beiden 
Linien der Familie Al-Sabah (der Al-Jabr- und der Al-Salem-Linie) abzuwechseln, aber vor Ort 
wird allgemein davon ausgegangen, dass Scheich Sabah al-Ahmed al-Jabr al-Sabah der nächste 
Emir wird und dass die Al-Salem-Linie der Familie im Gegenzug dafür einen Ausgleich erhält. 
Scheich Sabah ist de facto seit 2003 Führer des Landes und Premierminister und hat in den 
letzten Monaten deutlich an politischer Statur gewonnen.

Einerseits sieht sich Kuwait dem Druck ausgesetzt, sein Regierungssystem zu reformieren. 
Seit 2002 hat sich die Politik der USA dahin gehend gewandelt, dass sie die Demokratisierung 
in der gesamten Region fördern. Für die Regierungen der westlichen Länder ist es schwierig, die 
Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dem Schutz Kuwaits allein aus machtpolitischen Gründen 
verpflichtet zu bleiben, und nach Auffassung der Kuwaiter hängt ihr Überleben als 
unabhängiger Nationalstaat in einer der ungemütlichsten Nachbarschaften der Welt von der 
tatkräftigen Unterstützung der USA und des Westens ab.

Andererseits ist die allgemeine Einstellung zu politischen und wirtschaftlichen Reformen von 
Zurückhaltung geprägt. Die wirtschaftlichen Anreize sind gering, solange die hohen Ölpreise 
steigende Einnahmen bescheren. Darüber hinaus lassen eine langwährende Tradition der 
Konsensherrschaft und das wachsende Gewicht islamischer und konservativer Stammeskräfte 
tief greifende oder rasche Veränderungen unwahrscheinlich erscheinen.

In den letzten Jahren hat sich die Nationalversammlung jedoch zunehmend zu behaupten 
begonnen und verschiedene Legislativreformen vereitelt oder gebremst, häufig aus dem Grunde, 
dass sie als vorteilhaft für Einzelpersonen, aber nicht für den Staat als Ganzes angesehen 
werden. In der Tat dürften Reformen vor allem einen Abbau des Schutzes im Rahmen des 
Wohlfahrtsstaates bedeuten oder eine Bedrohung für die überkommenen Gesellschaftsstrukturen 
darstellen.

Parteien sind verboten, und die politische Bindung ist schwach ausgeprägt. Es bestehen jedoch 
politische Gruppierungen, über deren Rechtsstellung die Verfassung aber nichts aussagt. Das 
Recht zur Gründung von Parteien wird zwar nicht ausdrücklich gewährt, doch haben 
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Organisationen gemäß Artikel 45 das Recht, sich an die Behörden zu wenden, was von manchen 
als Beweis für die Rechtmäßigkeit der Gründung von Parteien gewertet wird. Der unsichere 
rechtliche Status dieser politischen Gruppen schränkt ihre wirkungsvolle Betätigung ein.

Die wichtigsten sunnitisch-islamistischen Gruppierungen sind die Salaf-Gruppierungen – der 
Islamische Volksblock und der Neue Salafblock, zu denen im Januar 2005 eine Neugründung, 
die Hisb al-Umma (Umma-Partei), hinzukam – und die Muslimbruderschaft (mit der 
Bezeichnung Islamic Constitutional Movement – Islamische Verfassungsbewegung). Die 
wichtigste schiitisch-islamistische Gruppierung ist die Nationale Islamische Allianz. Bei der 
Nationaldemokratischen Gruppierung handelt es sich um eine liberale, Reformen bejahende
Gruppe. Die meisten Parlamentsabgeordneten sind Unabhängige, und viele von ihnen sind 
hauptsächlich ihrem Stammesinteresse verpflichtet. Die Stammesgegner der Liberalen und 
Reformer geben den Ausschlag für das Machtgleichgewicht in der Versammlung.

Ein Versuch der 15 Gründungsmitglieder der Umma-Partei Anfang dieses Jahres, ihre Partei 
legalisieren zu lassen, blieb jedoch erfolglos; ihre Führungsmitglieder wurden verhaftet und 
warten derzeit auf ihren Prozess. Anfang Juli rief Parlamentspräsident Jassem al-Khorafi jedoch 
offen dazu auf, politische Parteien zu legalisieren. Diese Unterstützung auf hoher Ebene durch 
eine derart einflussreiche Persönlichkeit macht deutlich, dass die Diskussion über dieses Thema 
trotz der Verhaftung der Umma-Führer ein Dauerbrenner bleiben wird.

Bei den letzten Wahlen im Juli 2003 wurde in der Nationalversammlung mit 50 Sitzen die 
islamistisch gesinnte Opposition gestärkt, wenn auch die Zahl der mit den islamischen Parteien 
in Verbindung gebrachten Abgeordneten von 15 auf 12 sank. Auch die Zahl der liberalen 
Reformanhänger ging zurück. Die nächsten Parlamentswahlen sind für Juli 2007 vorgesehen.

Ein innenpolitisches Thema, das seit langem erörtert wird, ist das der politischen Rechte der 
Frauen. Zwar haben kuwaitische Frauen inzwischen leitende Funktionen in der Ölindustrie, im 
Bildungswesen und im diplomatischen Korps inne, doch gelten die politischen Rechte auf 
Grund des Wahlrechtsgesetzes von 1962 ausschließlich für Männer.

Im Mai 1999 gab der Emir einen Erlass heraus, in dem den Frauen das aktive und passive 
Wahlrecht gewährt wurde, doch stieß diese Maßnahme auf den erbitterten Widerstand der 
islamistischen und Stammesabgeordneten im Parlament und wurde im November 1999 
rückgängig gemacht.

Druck von außen und das entschlossene Eintreten weiter Kreise im Emirat veranlassten die 
Regierung schließlich dazu, im Mai 2005 unter Berufung auf eine „Dringlichkeitsanordnung“ 
eine Abstimmung über die Verleihung des Wahlrechts an die Frauen im Parlament zu erzwingen 
und die Abgeordneten unter Druck zu setzen, damit sie der Vorlage zustimmten. Die 
Abstimmung brachte allerdings erst nach einer Reihe von Zugeständnissen der Regierung das 
gewünschte Ergebnis; so beugte sie sich dem Druck des Parlaments (die Nationalversammlung 
ergänzte das Gesetz um einen Zusatz, dem zufolge sich die Frauen, die das aktive und passive 
Wahlrecht wahrnehmen, zum islamischen Scharia-Recht bekennen müssen) und nahm von 
früheren Vorhaben Abstand, die Bezahlung im öffentlichen Sektor nicht anzuheben.
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Auf diesen Schritt folgte Mitte Juni die Ernennung von Massouma al-Mubarak zur ersten 
Ministerin des Emirats im Ressort für Planung und administrative Entwicklung. Frau Mubarak 
gehört auch der schiitischen Minderheit in Kuwait an (ein Drittel der kuwaitischen 
Staatsbürger), und als solche wurde ihre Ernennung als Nachbesetzung eines Amtes betrachtet, 
das seit dem Rücktritt des früheren einzigen schiitischen Kabinettsmitglieds im Januar unter 
dem Druck sunnitisch-islamistischer Parlamentsabgeordneter vakant war.

Die kuwaitischen Frauen werden dennoch ihre Rechte nicht sofort ausüben können. Bei den 
Kommunalwahlen am 2. Juni 2005 stand die Teilnahme nach wie vor nur Männern offen. Die 
Regierung zog einen Gesetzentwurf zurück, gemäß dem die Kommunalwahlen um sechs 
Monate verschoben werden sollten, um den Frauen Zeit zur Eintragung ins Wählerverzeichnis 
zu geben. Kurz nach der Veröffentlichung der Liste der rein männlichen Wahlsieger erklärte die 
Regierung jedoch, dass zwei der sechs ernannten Mitglieder des Rates Frauen sein würden.1

Die erste Gelegenheit für die Frauen, von ihrem aktiven und passiven Wahlrecht Gebrauch zu 
machen, bieten die Parlamentswahlen im Jahre 2007. Fünf Frauen haben ihre Kandidatur bereits 
angekündigt.2

Premierminister Scheich Sabah konzentrierte sich nicht so sehr auf die Bildung von Parteien, 
sondern kündigte an, dass nach der Herstellung gleicher politischer Rechte für Männer und 
Frauen die Erweiterung der Medienfreiheit der nächste Schritt sei, der sich logischerweise 
anschließe. Ein neues Presse- und Veröffentlichungsgesetz würde eine größere Breite beim 
politischen Inhalt erlauben und auch die Gründung neuer Tageszeitungen ermöglichen. In den 
letzten 25 Jahren wurden in Kuwait keine neuen Zeitungslizenzen erteilt, und dementsprechend 
wurde die Zeitungslandschaft nur durch einige gelegentliche Eigentümerwechsel in Unruhe 
versetzt. Für die Presse gilt derzeit ein Gesetz aus dem Jahre 1961, und seit 2001 liegen dem 
Parlament Änderungsanträge zur Liberalisierung dieses Gesetzes vor, die jedoch keine
Zustimmung gefunden haben. Im Juni 2004 war die Nationalversammlung wegen der großen 
Zahl abwesender Abgeordneter beschlussunfähig, so dass die Aussprache über ein neues 
Pressegesetz nicht stattfinden konnte.
Laut dem jährlich erscheinenden Bericht über die Lage der Pressefreiheit weltweit der 
Organisation „Reporter ohne Grenzen“ nimmt Kuwait Platz 103 unter 167 Ländern ein.

2. Internationale Beziehungen
Die vorrangige strategische Beziehung Kuwaits besteht zu den Vereinigten Staaten. Die 
Beziehungen zwischen der EU und Kuwait spielen sich ausschließlich im Rahmen der 
Verbindungen der EU zum Kooperationsrat der arabischen Golfstaaten (GCC) ab und werden in 
ihrer Struktur durch das Kooperationsabkommen zwischen der EC und dem GCC über Handel, 
Investitionen und Zusammenarbeit von 1988 bestimmt. Die letzte Tagung des Gemeinsamen 
Rates/Ministertagung fand am 5. April 2005 in Manama statt.

  
1 Beide weiblichen Ratsmitglieder haben im Ingenieurwesen und im Tiefbau gearbeitet. Eine von ihnen, Fatima 
Nasser al-Sabah, gehört auch der Herrscherfamilie an und ist eine Schwester des früheren Informations- und 
Erdölministers Saud Nasser al-Sabah.
2 Rola Dashti, Vorsitzende des Verbandes der kuwaitischen Wirtschaftswissenschaftler und politische Aktivistin;
Badriya al-Awda, Schriftstellerin; Khadija al-Muhamid; Umweltschützerin Fatima al-Abdali und die Dozentin an 
der Universität des Emirats, Maasuma al-Mubarak. Diese fünf Frauen sind in Kuwait sehr bekannt und vertreten 
liberale politische Ansichten.
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Zwar bestehen nach wie vor gewisse Spannungen wegen des umstrittenen Gebiets, doch dürften 
sich die lange Zeit gestörten Beziehungen zwischen Kuwait und dem Irak weiter verstärken, 
gestützt durch das enge Verhältnis, das beide Länder zu den USA unterhalten, und die Aussicht 
auf großzügige kuwaitische Wirtschaftshilfe und Schuldenerlasse, sobald die Umstände dies 
erlauben. Wegen der zweideutigen Haltung des Irak in der Frage der gegenwärtigen Grenzen, 
die nach jahrzehntelangen Streitigkeiten 1991 nach dem Golfkrieg von der UNO zum ersten 
Male demarkiert wurden, dürfte es für Kuwait schwierig sein, einer Erleichterung der irakischen 
Reparationslasten im Gefolge der Invasion von 1990 zuzustimmen1.

Die Beziehungen zum Iran haben sich stetig verbessert. Zu militärischen Zusammenstößen 
zwischen den beiden Ländern kam es während des iranisch-irakischen Krieges in den 80er-
Jahren, als Kuwait die militärischen Anstrengungen des Irak nachdrücklich unterstützte. In den 
letzten Jahren hat eine Reihe hochrangiger Besuche zwischen den beiden Ländern zu 
wachsenden Verbindungen zwischen ihnen geführt, die teilweise auf das beiderseitige 
Misstrauen gegenüber dem Irak motiviert sind.

Kuwait hat seine Beziehungen zu den Ländern, die sich nicht eindeutig gegen die irakische 
Invasion im Jahre 1990 wandten, wie etwa Jemen, Jordanien und die Palästinensische 
Autonomiebehörde, nur zögernd normalisiert.

Die Beziehungen zu Israel sind traditionell gespannt. Nach dem Abzug der Israelis aus Gaza hat 
eine Diskussion zwischen Geschäftsleuten und Akademikern darüber begonnen, dass man eine 
weichere Haltung gegenüber Israel einnehmen könnte, nachdem kürzlich Bahrain, Katar und 
Tunesien ähnliche Schritte unternommen haben. Das Gerede von einer Normalisierung bedeutet 
einen Tabubruch, der die Identität Kuwaits im Kern berührt, da das Land zu den Hauptförderern 
des arabischen Nationalismus gehörte und sich selbst zu den Bannerträgern der 
palästinensischen Sache zählte.

Wirtschaftliche Lage

Das Land hängt vielleicht am stärksten in der Region vom Öl ab (Öl und Ölprodukte machen 
95 % der Ausfuhren des Landes aus). Hohe Öleinnahmen stellen eine Einnahmequelle dar, mit 
der eine vielfältigere Wirtschaft finanziert werden könnte, während der Umfang der Ölreserven 
bedeutet, dass Kuwait noch viele Jahre lang hohe und sichere Exporterlöse erzielen wird.

Zugleich hat Kuwait im Ausland investiert. Seit 1982 ist die Kuwait Investment Authority
(KIA – kuwaitische Investitionsbehörde) für die Verwaltung und Entwicklung der finanziellen 
Reserven des Staates zuständig und verwaltet den Reservefonds für künftige Generationen, an 
den jedes Jahr 10 % der Öleinnahmen überwiesen werden. Die KIA hält unter anderem 7,2 % an
Daimler-Chrysler, 20,7 % an der Global Engineering Alliance (GEA-Gruppe, die frühere
Metallgesellschaft AG), 3,2 % an British Petroleum (BP) direkt und einen weiteren hohen 
Anteil indirekt durch ihre Beteiligungen an verschiedenen Banken (die 32,5 % an BP halten). 
Die staatliche Kuwait Petroleum Corporation (KPC) war mit 24,5 % an der Hoechst AG
beteiligt, die inzwischen zu Aventis-Sanofi gehört. Die KIA besitzt derzeit 3,4 % der 
Stammaktien des Unternehmens. In Spanien übernahm die KIA 1986 die Torras Hostench SA 

  
1 Resolution 833 des UNO-Sicherheitsrates.
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(Papierherstellung) und hält Anteile an der größten Chemiefirma des Landes (Unión Explosivos 
Río Tinto) und am größten Zuckerproduzenten des Landes (Ebro; 7,82 %).

Weil die Erdölproduktion Kuwaits derzeit fast ihre volle Dauerkapazität von ca. 2,6 - 2,7 
Millionen Barrel/Tag erreicht hat, ist die Regierung sehr darauf bedacht, die Förderkapazität
unverzüglich zu erhöhen. Aus diesem Grunde wird dem lange hinausgezögerten „Projekt 
Kuwait“ erhebliche strategische Bedeutung für die Wirtschaft beigemessen. Dieses Projekt, 
durch das die Öl- und Gasindustrie für ausländische Unternehmen geöffnet werden soll und mit 
dem eine Auslandsinvestition in Höhe von sieben Milliarden US-Dollar in die nördlichen 
Ölfelder verbunden ist, ist seit mehreren Jahren blockiert. Das Parlament wendet dagegen ein, 
dass es die nationalen Interessen des Landes bedrohe. Das Parlament wird im Oktober über 
einen Gesetzentwurf zur Steuerung des Projekts abzustimmen haben. In einem 
parlamentarischen Bericht werden erhebliche Änderungen vorgeschlagen, zu denen die 
Begrenzung der geografischen und zeitlichen Ausdehnung des Projekts und verschiedene 
Beschränkungen für ausländische Unternehmen gehören.

Neben der Ausweitung der Erdölproduktion baut Kuwait auch seine Raffineriekapazität aus; 
die Vorbereitungen für den Bau seiner vierten Anlage sind im Gang. Sie ist gegenwärtig für eine 
Kapazität von of 615.000 Barrel/Tag nach der Fertigstellung ausgelegt und wird damit die 
größte im Nahen Osten sein.

Die massiven Überschüsse dank der anhaltend hohen Ölpreise haben die Anreize zu einer 
Ausgabenreform schwinden lassen, und die Regierung fährt damit fort, für ihre Staatsbürger –
ungeachtet der sich häufig daraus ergebenden unwirtschaftlichen Folgen und der zwangsläufig 
damit verbundenen Verzerrungen auf dem Arbeitsmarkt – gut bezahlte Arbeitsplätze im 
öffentlichen Sektor zu schaffen. Sie bemüht sich ebenso wenig, die Nutzung von 
Schlüsselgütern und -dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung, Elektrizität, Wasser und 
Kraftstoffe durch die Anhebung der Gebühren zu rationalisieren. Stattdessen billigte die 
Nationalversammlung Ende Juni eine neue Subvention, die darauf hinausläuft, dass alle 
kuwaitischen Familien von der Zahlung der ersten KD 2.000 auf ihrer jährlichen Stromrechnung 
befreit sind. Diese Maßnahme steht im unmittelbaren Widerspruch zur Empfehlung des IWF, 
für Strom, Erdölprodukte und Wasser „angemessene“ Preise festzusetzen, um das Wachstum 
des Privatsektors anzukurbeln, die wirksame Zuteilung von Ressourcen sicherzustellen und die 
Belastung für den Haushalt zu verringern.

Die Reformbemühungen Kuwaits sind widerstreitenden Einflüssen ausgesetzt. Die Regierung 
erkennt die Notwendigkeit an, eine vielfältige Wirtschaft zu schaffen, die Privatisierung zu 
fördern und die finanzielle Belastung des Staates zu verringern. Das Parlament ist allerdings 
nicht gesonnen, mit dem Abbau eines großzügigen staatlichen Systems zu beginnen, dessen 
Entstehen sich über Jahrzehnte hinzog, wenn auch die Notwendigkeit, so zu handeln, allmählich 
in das Bewusstsein durchsickert.

Dennoch hat das Parlament eine Reihe bedeutender Reformen verabschiedet. Die für 
ausländische Investitionen und ausländisches Eigentum geltenden Beschränkungen wurden 
gelockert, es wurde ein Gesetz verabschiedet, das es ausländischen Investoren aus Nicht-GCC-
Ländern erlaubt, in die kuwaitische Börse zu investieren, und das Bankengesetz wurde mit dem 
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Ziel geändert, ausländischen Banken die Aufnahme der Geschäftstätigkeit in Kuwait zu 
erlauben. Die kuwaitische Freihandelszone (FTZ) wird ebenfalls ständig erweitert.

Die Herausforderung für Kuwait besteht nicht nur darin, die Wirtschaftsstruktur, die Regeln für 
ausländische Investitionen und das rechtliche und geschäftliche Umfeld zu ändern, sondern auch 
darin, im Wettbewerb mit den zunehmend aggressiven GCC-Nachbarn zu bestehen. Dubai und 
Bahrain haben ihre Wirtschaft rasch für den Fremdenverkehr, das Finanzwesen und den Handel 
geöffnet. Ihre geografische Lage ist günstiger (z. B. besser für den Handel mit dem Iran und den 
internationalen Märkten), und die Religionsausübung ist liberaler. Kuwait muss es nicht nur 
diesen Wettbewerbern bei der wirtschaftlichen Liberalisierung gleichtun, sondern sie noch 
übertreffen, wenn die Wirtschaft des Landes vielfältiger werden soll.

Bildung

Die Entwicklung des kuwaitischen Bildungssystems ist weitgehend dem Reichtum 
zuzuschreiben, den das Öl dem Land beschert hat. An der Wende des 20. Jahrhunderts gab es 
nur sehr wenige Bildungseinrichtungen (Koranschulen, in denen Lesen, Schreiben und etwas 
Rechnen unterrichtet wurden). Heute ist das kuwaitische Bildungssystem umfangreicher denn 
je. Derzeit besuchen an die 500.000 Schüler in Kuwait eine Schule, was einem Anteil von rund 
30 % an der Gesamtbevölkerung entspricht.

Es besteht Schulpflicht für alle Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren (Primar- und 
Sekundarstufe), und alle Stufen des staatlichen Unterrichts, auch der höheren Bildung, sind 
kostenlos. Privatunterricht ist nicht kostenlos, wird jedoch großzügig bezuschusst. Anders als in 
vielen gemischten Privatschulen werden in den staatlichen Schulen Kuwaits die Kinder vom 
ersten Schuljahr an nach Geschlechtern getrennt, aber alle Frauen haben denselben Anspruch 
auf Bildung wie die Männer. In der Sekundarstufe ist die Quote der Mädchen, die die Schule 
besuchen, höher als bei den Jungen.

Kuwaitische Frauen stellen zwei Drittel aller Universitätsstudenten und machen einen höheren 
Abschluss als die Männer. Sie sind in einer Vielzahl von Bereichen tätig, aber die Einstellung 
bei Polizei, Armee und im Justizwesen ist ihnen verwehrt. Viele Frauen werden selbst nach 
jahrelanger Ausbildung von der Familie bedrängt, zur Arbeit nicht aus dem Haus zu gehen.

Menschenrechtslage

Die erste offizielle Nichtregierungs-Menschenrechtsorganisation in Kuwait wurde im August 
2004 gegründet; damals gewährte das Arbeits- und Sozialministerium der kuwaitischen 
Menschenrechtsgesellschaft rund zehn Jahre nach ihrer Gründung die Zulassung.

Nach dem Aufflammen der Gewalt im benachbarten Irak und Bombenanschlägen in Saudi-
Arabien wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Im Mai 2004 beschloss der Golfstaaten-
Kooperationsrat einen „Antiterrorismus“-Pakt zur Stärkung der Zusammenarbeit und 
Koordination zwischen den Sicherheitsbehörden und Verbesserung des Austauschs von 
geheimdienstlichen Erkenntnissen.
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Im Mai 2005 brachten Abgeordnete des kuwaitischen Parlaments im Hinblick auf die Gewalt, 
die Anfang des Jahres im Lande ausgebrochen war, einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung des 
religiösen Extremismus und religiöser Gewalt ein. In dem Gesetzentwurf ist das Verbot des 
Erlasses religiöser Fatwas durch Einzelpersonen vorgesehen, und es wird die Errichtung eines 
obersten Rates für Fatwas und Religion gefordert, dem die Aufgabe übertragen werden soll, 
Fatwas zu Fragen der Gegenwart herauszugeben. Er enthält auch das Verbot, Einzelpersonen 
oder Gruppen zu Ungläubigen zu erklären, und sieht hohe Gefängnisstrafen für Personen vor, 
die Waffen mit dem Ziel tragen, sie gegen Sicherheitskräfte oder andere Menschen einzusetzen.

Für Frauen gilt noch ein gewisses Maß an rechtlicher Ungleichheit, überwiegend beim 
Personenstandsrecht. Zum Beispiel kann eine verheiratete Frau einen Pass nicht ohne das 
schriftliche Einverständnis ihres Ehegatten beantragen; eine allein stehende Frau, die das 
21. Lebensjahr vollendet hat, kann ihn jedoch selbst beantragen. Zeugenaussagen von Frauen 
sind bei Gerichtsverfahren von geringerem Wert. Frauen wirken in Bürgervereinigungen, 
Berufsverbänden und Gewerkschaften mit, während es Männern nicht gestattet ist, Mitglieder 
von Frauen-NRO zu werden. Der Vater bestimmt die Staatsangehörigkeit eines Kindes. Frauen 
werden auch im Scheidungs- und Erbrecht benachteiligt, aber diese Rechtsvorschriften sind bei 
Schiiten und Sunniten unterschiedlich. Heiraten zwischen moslemischen Frauen und 
nichtmoslemischen Männern sind gesetzlich verboten.

Der Missbrauch von Ausländerinnen als Hausangestellte ist ein weiteres schwer wiegendes 
Problem, und es gibt weiterhin Berichte über Vergewaltigungen dieser Frauen durch ihre 
Arbeitgeber und Mitbeschäftigte. Dutzende von Hausangestellten sollen Berichten zufolge 
Selbstmord begangen oder Selbstmordversuche unternommen haben.

Ausländische Arbeitnehmer und die „Bidun“

Wie in anderen Golfstaaten sind auch in Kuwait zugewanderte Arbeitskräfte in großer Zahl 
beschäftigt. Bei den Nichtkuwaitern handelt es sich hauptsächlich um Iraner, Inder und 
Pakistanis sowie andere Araber. Rund 140 Nationalitäten sind in Kuwait vertreten, was zu einer 
einzigartigen demografischen Situation im Lande führt, in der die Nichtkuwaiter den Kuwaitern 
zahlenmäßig überlegen sind. Von der Gesamtbevölkerung von ca. 2,5 Millionen Einwohnern
machen die Staatsbürger Schätzungen zufolge weniger als eine Million aus. Ausländer haben 
nicht das Recht, sich am lokalen politischen Geschehen zu beteiligen.

Alle ausländischen Arbeitnehmer brauchen einen Bürgen für ihren Aufenthalt in Kuwait. Die 
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat das gegenwärtige System als „nicht internationalen 
Standards entsprechend“ bezeichnet und vorgeschlagen, es entweder abzuschaffen oder aber es 
durch ein System zu ersetzen, bei dem das Arbeits- und Sozialministerium die unmittelbare 
Zuständigkeit für sie übernehmen würde. Die ILO schlug auch vor, es privaten Einrichtungen 
zur Vorschrift zu machen, dass sie mit ausländischen Arbeitnehmern Arbeitsverträge 
abschließen, wodurch gewährleistet wäre, dass beide Seiten in Streitfällen die Gerichte anrufen 
können. Das Arbeits- und Sozialministerium vereinbarte Ende Juni mit der Internationalen
Organisation für Migration, ein Ressourcenzentrum für Ausbildungszwecke und als „Forum für 
die Weitergabe von Informationen, Erfahrungen und bewährter Praktiken“ auf dem Gebiet der 
Beschäftigung von Ausländern einschließlich einheimischer Arbeitnehmer zu errichten.
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In der Verfassung heißt es, dass alle Menschen über die gleiche Menschenwürde, die gleichen 
öffentlichen Rechte und Pflichten vor dem Gesetz verfügen, doch ist der rechtliche Status der 
110.000 bis 150.000 als Bidun (übersetzt „ohne“) bezeichneten Einwohner nach wie vor 
ungeklärt. Bei den Bidun handelt es sich um Araber, die – zum Teil schon seit Generationen –
im Lande ansässig sind, denen aber der Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit fehlt bzw. die den 
entsprechenden Nachweis nicht erbringen konnten. Ihr unklarer rechtlicher Status ist das 
Ergebnis der Staatenbildung und der Einführung des europäischen Begriffs der 
Staatsbürgerschaft in vielschichtige und halbnomadische Gesellschaften, in denen bis vor 
kurzem das ständige Umherziehen von Stammesvölkern über die Grenzen der Nachbarländer 
hinweg eine allgemein akzeptierte Tatsache war. Die Bidun in Kuwait bilden die größte 
derartige Gruppe. Seit Mitte der 80er-Jahre wurden die Bidun von der Regierung in Bereichen 
wie Erziehung, Gesundheitsbetreuung, Beschäftigung und Mobilität diskriminiert. Im Mai 2000 
erließ die Regierung Rechtsvorschriften in dem Bemühen, die Frage der Bidun zu lösen. Unter 
anderem war vorgesehen, jährlich bis zu 2.000 Bidun die Staatsbürgerschaft zu verleihen, die 
bestimmte Kriterien erfüllen. 2004 gewährte die Regierung allen Kindern von Bidun-Eltern den 
kostenlosen Schulbesuch und kündigte an, dass die Bidun ab dem Jahre 2005 Anspruch auf 
kostenlose Gesundheitsversorgung erhalten.

Das Europäische Parlament

Kuwait nahm einen herausragenden Platz in Entschließungen des EP zur Lage im Irak ein, aber 
die einzige Entschließung, die Kuwait selbst betraf, stammt vom 16. Dezember 1999 und gilt 
dem Wahlrecht für Frauen. Seinerzeit erklärte das EP seine tiefe Enttäuschung über die
Beschlüsse der kuwaitischen Nationalversammlung, die den Frauen ein elementares Recht 
vorenthalte.

Schlüsselvorschläge für die Diskussion

Frauen und Wahlrecht
ü Sprechen Sie die Besorgnis an, dass zahlreiche kuwaitische Frauen mit großer 

Wahrscheinlichkeit einfach für dieselben Kandidaten wie ihre Ehemänner stimmen 
werden. Könnte das Wahlrecht für die Frauen den für Reformen aufgeschlossenen Teil 
der städtischen Elite unterhöhlen und dafür die konservativen Islamisten und 
Stammesangehörigen im Parlament ganz besonders begünstigen?

ü Was kann das EP tun, um zu einer stärkeren Beteiligung der Frauen an den Wahlen im 
Jahre 2007 beizutragen?

Zulassung politischer Parteien
ü Durch die Gründung politischer Parteien würde die gegenwärtige Praxis des 

Stimmengewinns auf Grund der Stammeszugehörigkeit oder anderer Treueverhältnisse, 
die nichts mit der Politik zu tun haben, geschwächt.
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ü Unterstützung der Bemühungen des Parlamentspräsidenten, die Reform in diesem Sinne 
voranzutreiben.

Medienreform
ü Erkundigen Sie sich nach dem Zeitplan für die Änderung des Pressegesetzes und nach 

den wesentlichen Aspekten der Reformen.
Rechte der Ausländer
ü Sachstand hinsichtlich der Integration der Bidun
ü Einbürgerungspolitik

Wirtschaft
ü Schlagen Sie vor, die Vorteile aus den wachsenden Haushaltsüberschüssen Kuwaits in 

umweltfreundlicher Weise auf alle Bürger zu verteilen.
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ANHANG
Karte von Kuwait

***

Einige bekannte kuwaitische Frauen

*Dr. Rasha Al-Sabah: Staatssekretärin für das höhere Bildungswesen und eine der vertrautesten 
Beraterinnen des Emirs. Wurde vom International Biographical Center (IBC) in Cambridge, England, zur 
Internationalen Frau des Jahres 1996-1997 ernannt. Der Schwerpunkt der Tätigkeit von Dr. Rasha Al-
Sabah liegt auf dem Gebiet der Bildung, Kultur und der Sache der Frau.

*Nabila Al-Mulla: Wurde zur ersten Botschafterin Kuwaits ernannt. Zuvor war sie stellvertretende 
ständige Vertreterin Kuwaits bei den Vereinten Nationen. Gegenwärtig ist sie Botschafterin Kuwaits in 
Österreich.

*Fayza Al-Khorafi: Hervorragende Gelehrte und Professorin sowie erfolgreiche Wissenschaftlerin, sie 
wurde als erste arabische Frau zur Rektorin einer arabischen Universität ernannt (1993). 

*Sara Akbar: Erdölingenieurin, Angehörige der Kuwait Oil Company seit 1981. Spielte eine 
herausragende Rolle beim Löschen der Ölbrände nach dem Golfkrieg und bei der Beseitigung der 
Folgen einer der schlimmsten Umweltkatastrophen der Geschichte. Erhielt in Anerkennung ihrer Arbeit 
den „Global 500“-Preis des UNO-Umweltprogramms.

*Badriya Al-Awadi: Gilt als größte Autorität auf dem Gebiet der Menschen- und der Frauenrechte in 
Kuwait. Sie ist Doktor des internationalen Rechts, hat über zehn Bücher veröffentlicht und in den letzten 
sieben Jahren Jura an der Universität Kuwait gelehrt. Zu Frau Al-Awadis Anliegen gehören die 
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Beseitigung des Analphabetismus und die Sensibilisierung für die juristischen und politischen Rechte der 
Frauen.


